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Aktuelle Rechtsfragen rund um bauliche Veränderungen

Referenten:
Barry Sankol, RiAG

Dauer:   2,5 Std.Seminarbeschreibung:  

?Bauliche Veränderungen? gehören zum Standardrepertoire einer

Wohnungseigentümergemeinschaft bzw. einer Gemeinschaft der

Wohnungseigentümer (GdWE) und der sichere Umgang mit den

rechtlichen Voraussetzungen ist ein wichtiges Handwerkszeug ? nicht nur

jeder Verwaltung, sondern auch bei der Bearbeitung anwaltlicher

Mandate. Das Selbststudium behandelt insbesondere folgende

Themenkomplexe:    
Vornahme und Gestattung von baulichen Veränderungen  
Privilegierte bauliche Veränderungen  
Grenzen baulicher Veränderungen  
Kostenverteilung unf Nutzungen  

So geht´s:   
   Nach § 15 Abs. 4 FAO können Sie bis zu 5 Stunden der jährlichen

Pflichtfortbildung im Wege des Selbststudiums absolvieren. 
   Unsere Kurseinheiten belaufen sich auf 2,5 Stunden, so dass Sie

flexibel Ihre Pflichtstunden zusammenstellen können.  

   In 3 einfachen Schritten absolvieren Sie die Fortbildung flexibel, zeit-

und ortsunabhängig:    
Skript in Ihrem Account herunterladen oder 
Ihrer Bestätigungs-Mail entnehmen   
Skript durcharbeiten    
Multiple-Choice-Test online absolvieren 
    dazu in Ihrem Account oder mit Ihrer Buchungsnummer anmelden. 
    Von 10 Fragen müssen mindestens 6 Fragen richtig beantwortet

werden. 
    Der Test kann 3 Mal wiederholt werden.   

   Sie erhalten Ihre Rechnung nebst Skript und Zugang zur

Lernerfolgskontrolle sofort nach der Buchung. 

Zahlen Sie direkt online per PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder (Sofort-)

Überweisung.  
   Alternativ können Sie Ihre Rechnung selbstverständlich auch einfach

überweisen. 
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Ihre Fortbildungsbescheinigung nach § 15 Abs. 4 FAO erhalten Sie

innerhalb von 15 Minuten per E-Mail, sofern die Lernerfolgskontrolle

erfolgreich absolviert wurde und die Kursgebühr bezahlt ist.  

Sie können also noch bis zum 31.12. eines Jahres Ihre Fortbildung

absolvieren!
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